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1 Zusammenfassung

Der Nidwaldner Hilfsfonds (NHF) ist eine selbstandige Anstalt des kantonalen 6ffentlichen Rechts
mit eigener Rechtspersonlichkeit. Neu soll die Gesetzgebung des NHF modernisiert werden. Die
selbstandige Anstalt des kantonalen 6ffentlichen Rechts bleibt bestehen und die Verpflichtungen
und Leistungen gegeniiber den Anspruchsberechtigten bleiben weitgehend unverandert.

Die Kosteniibernahme nach Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten wird neu geregelt. Wei-
terhin hat der NHF bei solchen Schaden die ersten 100'000 Franken zu tibernehmen. Diesen Be-
trag Ubersteigende Schaden werden bis zum gesetzlich festgelegten jahrlichen Entschadigungs-
maximum von zwei Millionen Franken halftig durch den NHF und den Kanton getragen.

Die Revision modernisiert das Hilfsfondsgesetz strukturell und finanziell, ohne dessen Kernfunktion
zu verandern, und verankert gleichzeitig einen politisch breit abgestitzten Kompromiss zur Beibe-
haltung der institutionellen Eigenstandigkeit mit modernisierter Governance.

2 Ausgangslage

2.1 Vorbemerkungen

Im Rahmen der Revision des Gesetzes Uber die Nidwaldner Sachversicherung (Sachversiche-
rungsgesetz, NSVG; NG 867.1) im Jahre 2017 haben diverse politische Parteien (CVP, FDP, GN,
jCVP) angeregt, den NHF direkt in die NSV zu integrieren beziehungsweise die beiden Organisa-
tionen zusammenzulegen.

Gestutzt auf das geltende Gesetz Uber die Vergitung nicht versicherbarer Elementarschaden
(Hilfsfondsgesetz, HiIFG; NG 867.3) ist der NHF gegenwartig eine selbsténdige Anstalt des kanto-
nalen offentlichen Rechts mit eigener Rechnung. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen tber
eine jahrliche Abgabe der Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer. Der NHF verfligt mit der Ver-
waltungskommission Uber ein eigenes oberstes strategisches Fihrungsorgan. Auf operativer Stufe
wird die Verwaltung jedoch bereits heute durch die NSV wahrgenommen. Wahrend die NSV als
Versicherung den Geschadigten eine Entschadigung der vereinbarten Versicherungssumme ga-
rantiert, besteht beim NHF keine solche Verpflichtung.

Angesichts der bestehenden Verbindung zwischen den beiden Anstalten stellte sich die Frage, ob
es nicht zweckmassig ware, den NHF mit der NSV zusammenzulegen und als separaten, zweck-
gebundenen Fonds mit eigener Segmenterfolgsrechnung innerhalb der NSV zu fuhren. Dies ent-
spricht auch dem System, wie es andere Kantone mit einem Hilfsfonds (GR, GL, BL, SO) kennen.

Der Regierungsrat sprach sich im Rahmen des damaligen Gesetzgebungsprozesses im Jahr 2017
nicht gegen eine Zusammenlegung von NHF und NSV aus. Er war aber der Meinung, dass ein
solches Vorhaben sorgféltig abgeklart und politisch diskutiert werden musse. Da diese Abklarun-
gen und Diskussionen den Rahmen des damaligen Gesetzgebungsprojekts zum Gesetz ber die
Nidwaldner Sachversicherung allerdings gesprengt hatten, wurde darauf verzichtet. Es wurde ins
Auge gefasst, das Thema allenfalls im Zusammenhang mit der damaligen Motion Odermatt, bei
welcher es um die Vergitung von Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten ging, zu bearbei-
ten.

Mit RRB Nr. 743 vom 13. November 2017 entschied der Regierungsrat jedoch, dass es sich beim
Revisionsprojekt zur Umsetzung der Motion Odermatt um einen klar umrissenen parlamentari-
schen Auftrag handle. Die Arbeiten waren bereits weit fortgeschritten. Da die organisatorische Zu-
sammenfuhrung der zwei oOffentlich-rechtlichen Anstalten NHF und NSV als deutlich komplexer
eingestuft wurde, wurde beschlossen, hierfur ein separates Gesetzgebungsprojekt zu initiieren.
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2.2 Erste Vorlage an den Landrat

221 Externe Vernehmlassung

Mit RRB Nr. 597 vom 24. September 2025 verabschiedete der Regierungsrat den ersten Entwurf
des Gesetzes uber den Hilfsfonds zur Entschadigung von Elementarschéaden (Hilfsfondsgesetz,
HiFG) zuhanden der externen Vernehmlassung. Kernelement dieses Entwurfs war die Integration
des NHF in die NSV. Die Verpflichtungen des Fonds sollten im Rahmen einer separaten Fonds-
rechnung gefiihrt werden. Damit hétte erreicht werden sollen, den NHF in eine moderne, schlanke
Organisation zu uberfiihren. Die Integration hétte zu einer gewissen finanziellen Entlastung im Be-
trieb, sowie tieferen Kosten im Anlagebereich gefihrt. Bei dieser organisatorischen Anderung wa-
ren die Verpflichtungen und Leistungen gegenlber den Anspruchsberechtigten ebenfalls weitge-
hend unverandert geblieben. Die Vernehmlassung dauerte bis zum 20. Dezember 2025.

Die Vorlage wurde im Grundsatz positiv aufgenommen. Zwei Themen wurden im Rahmen der ex-
ternen Vernehmlassung aber sehr kritisch beurteilt. So wurde von einem Grossteil der Vernehm-
lassungsteilnehmenden eine gemeinsame Kostentragung durch den NHF und den Kanton nach
Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten gefordert. Zudem beantragten mehrere Vernehmlas-
sungsteilnehmenden das Belassen des unantastbaren Grundkapitals beim Hilfsfonds (neu bei der
NSV angegliedert). Es hat sich zudem gezeigt, dass verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende
—um ihrem Anliegen auf Anpassung Nachdruck zu verleihen — die Zusammenlegung im Grundsatz
in Frage gestellt haben.

222 Antrag der Kommission fur Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS)

Die Kommission fiir Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS) hat an ihrer Sitzung vom 29. August
2025 und am 22. September 2025 die Teilrevision des Gesetzes Uber die Vergltung nicht versi-
cherbarer Elementarschaden (Hilfsfondsgesetz) beraten. Sie stellte fest, dass das Hauptanliegen
der Vorlage darauf abziele, den Nidwaldner Hilfsfonds (NHF) neu in die Nidwaldner Sachversiche-
rung (NSV) zu integrieren.

Die Kommission diskutierte dartiber, ob der Nidwaldner Hilfsfonds (NHF) eine selbstandige Anstalt
des kantonalen 6ffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersonlichkeit bleiben misste. Eine Kom-
missionsmehrheit war daraufhin der Ansicht, dass der Hilfsfonds selbstandig bleiben misse. Den
Hilfsfonds gebe es schon seit 1920 und es héatte sich gezeigt, dass dieser gut separat und selb-
standig funktionieren kénne. Als wesentlich wurde hervorgehoben, dass eine Verwaltungskommis-
sion im Hintergrund wichtig sei, um den Fortbestand des Hilfsfonds zu gewahrleisten. Fehle dieses
Organ, bestehe die Sorge, dass der Fonds schrittweise durch die Hintertlire abgeschafft werden
konnte.

Daraufhin stellte die Kommission dem Landrat mit 6:5 Stimmen den Antrag, das Geschaft dem
Regierungsrat zur Uberarbeitung zuriickzuweisen. Der Hilfsfonds miisse weiterhin von einer selb-
standigen Anstalt gefiihrt werden. Die materiellen Bestimmungen, insbesondere in den Kapiteln 2.
Mittel des Hilfsfonds, 3. Entschadigungsberechtigung, 4. Ermittlung des Schadens, 5. Entschadi-
gungen, 6. Rechtsschutz und die Fremdanderungen sollten dabei gegentiber der Vorlage nur so-
weit angepasst werden, als dies im Hinblick auf die Beibehaltung der Selbstandigkeit der Anstalt
erforderlich ist. Gleiches gelte fiir die Bestimmungen gemass Kapitel 1. Allgemeine Bestimmungen.

Die grosse Minderheit war hingegen der Ansicht, dass die Zusammenlegung damals Wunsch des
Parlaments gewesen sei. Diese Neuerung solle umgesetzt werden. Auch das Know-how der
Schatzer bleibe erhalten, da weiterhin dieselben Personen diese Aufgabe wahrnehmen wirden.
Zudem sieht sie die Gefahr der Abschaffung des Hilfsfonds nicht. Eine Abschaffung wiirde eine
erneute gesetzliche Anderung benétigen, was ja wiederum vom Landrat zu beschliessen wire.

Nebst der Diskussion um die Zusammenlegung des Hilfsfonds mit der Nidwaldner Sachversiche-
rung ergab sich keine weitere Diskussion zum Inhalt des Gesetzes, die Vorlage wurde von den
Kommissionsmitgliedern ansonsten als beschlussfahig erachtet.

Bericht Regierungsrat vom 16. Juni 2026 5/16



Hilfsfondsgesetz, HIFG

2.2.3 Riuckweisungsbeschluss des Landrats

An seiner Sitzung vom 22. Oktober 2025 folgte der Landrat dem Mehrheitsantrag der Kommission
SJS und beschloss, die Totalrevision des Gesetzes uber den Hilfsfonds zur Entschéadigung von
Elementarschéden (Hilfsfondsgesetz, HiFG) an den Regierungsrat zuriickzuweisen.

2.3 Uberarbeitung der Vorlage und Verzicht auf eine zweite externe Vernehmlassung

Aufgrund des Ruckweisungsbeschlusses des Landrates Uberarbeitete der Regierungsrat die Vor-
lage geméss dem Beschluss des Landrates.

Im Rahmen der Uberarbeitung wurde festgestellt, dass von den revidierten Inhalten (Modernisie-
rung der Gesetzgebung, Anpassung der Begriffe, Prazisierung der internen Verbuchungen [Aufl6-
sung der Fonds innerhalb der Anstalt]) im Rahmen des politischen Prozesses unwidersprochen
blieben bzw. eine breite Zustimmung erfuhren. Einzig die Auflésung der kantonalen Anstalt und die
Aufhebung der Verwaltungskommission wurde in der Kommission und im Landrat intensiv disku-
tiert. Da mit der aktuellen Vorlage der klare parlamentarische Auftrag zur Beibehaltung der bishe-
rigen Anstalt umgesetzt wird, wird auf die Durchfihrung einer weiteren externen Vernehmlassung
verzichtet.

3 Nidwaldner Hilfsfonds

3.1 Bestehende Organisation

Aktuell besteht der NHF als selbstandige Anstalt des kantonalen 6ffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersonlichkeit. Der Landrat Ubt die Aufsicht Uber den NHF aus. Zudem wahlt der Landrat
dessen strategisches Fuhrungsorgan. Die Verwaltungskommission besteht aus finf Mitgliedern.

Die operative Fuhrung und Verwaltung des NHF wird durch dessen Verwalter oder Verwalterin
wahrgenommen. In der Praxis wird diese Aufgabe heute in Personalunion durch den Geschafts-
fuhrer oder die Geschaftsfihrerin der NSV wahrgenommen.

Die Revisionsstelle des NHF ist die Aufsichtskommission des Landrats, welche fir die Rechnungs-
und Geschéftsprifung eine Revisionsfirma beizieht (vgl. Abb. 1)

Landrat
Aufsicht
Aufsichtkommission
(unter Beizug Revisionsfirma)
Revision
Verwaltungskommission
Strategische Leitung

Verwalter
Operative Leitung

(Abb. 1)
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3.2 Aufgabe

Schéaden durch Unwetter an Gebauden und (Fahrnis-)Einrichtungen konnten schon lange durch
Versicherungen abgedeckt werden. Beim Erlass des ersten Hilfsfondsgesetzes in den 1970er Jah-
ren wurden Schéaden an Land und Kulturen jedoch als nicht versicherbar qualifiziert, weil sie durch
Stiirme, Lawinen, Erdrutsche, Uberschwemmungen und dergleichen grosstenteils unvorhersehbar
und nur sehr eingeschrankt vermeidbar waren. Solche Naturereignisse konnen lokal begrenzt sein,
aber dennoch erhebliche Schaden verursachen. Aus diesen Griinden war es schwierig, angemes-
sene Pramien fir die Schadensdeckung zu berechnen. Versicherungsgesellschaften boten keine
entsprechenden Produkte an. Die Hagelschadenversicherung stellte hier die einzige Ausnahme
dar: Die Versicherung «Schweizer Hagel» wurde 1880 von Landwirten als Selbsthilfeorganisation
gegrindet und existiert bis heute.

Heutzutage kdnnen fast alle Arten von Schaden versichert werden. Die Leistungen des NHF erfol-
gen subsidiar zu allfalligen Versicherungsleistungen. Grundsatzlich ist es den Eigentimerschatften
von Liegenschaften freigestellt, ob sie eine Versicherung zur Deckung von Elementarschéden fiir
ihre Boden und Anbaugebiete abschliessen wollen. Insbhesondere im Bereich Ernteausfall Gber-
nehmen Versicherungen Leistungen, die nicht durch den NHF abgedeckt sind. Bei Landwirt-
schaftsversicherungen besteht zudem die Méglichkeit, sich gegen Frostschéaden oder Schéaden
durch Trockenheit zu versichern. Besteht im Schadenfall eine Versicherung, ibernimmt der NHF
in der Regel 60% des nicht durch die Versicherung gedeckten Schadens im Geltungsbereich des
NHF (z.B. Selbstbehalt). Es gilt daher festzuhalten, dass eine Eigentiimerschaft mit einer Land-
wirtschaftlichen Versicherungsdeckung einen kleineren Teil des Schadens selber tragen muss, als
wenn sie sich nur auf die Leistungen des NHF abstiitzt. Es besteht somit ein erheblicher Anreiz
eine Versicherung abzuschliessen.

Der NHF stellt aber auch heute noch sicher, dass bei Elementarschdden an Land und Kulturen
subsidiar eine gewisse Entschadigung geleistet werden kann. Bei nicht versicherten oder nicht
vollstandig gedeckten Schaden springt der NHF subsidiar ein. Ziel des NHF ist die finanzielle Un-
terstiitzung der Eigentiimerschaft von Liegenschaften bei Schaden an Boden und Kulturen, die als
Folge von Naturereignissen eingetreten sind und deren Eintritt die Geschadigten nicht durch zu-
mutbare Sicherungs- und Abwehrmassnahmen verhindern konnten. Um dies zu gewahrleisten,
mussen alle Liegenschaftsbesitzerinnen und Liegenschaftsbesitzer einen tragbaren kleinen Soli-
daritatsbeitrag leisten.

3.3 Aktueller Beitrags- und Entschadigungsmechanismus

Um seine Aufgabe zu erfillen, fliessen dem NHF verschiedene Einnahmen zu. In der Hauptsache
haben Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer eine jahrliche Abgabe von aktuell héchstens
0.25 Promille des Steuerwertes der im Kanton gelegenen Liegenschaften zu entrichten. Diese Ab-
gabe wird bislang durch die Verwaltungskommission des NHF festgelegt und betrug fir die Jahre
2019 - 2021 pauschal 40.- Franken je Liegenschaft. Aufgrund der ausreichend dotierten Reserven
hat die Verwaltungskommission seit 2022 gar vollends auf eine Abgabenerhebung verzichtet. Die
Abgabenpflicht entfallt zudem fur jene Grundstlicke, die gemass Art. 16 HiFG von der Schaden-
vergutung durch den NHF ausgeschlossen sind.

Diese Abgaben fliessen heute in zwei Fonds, den Betriebsfonds fir Schaden in Hochwasserent-
lastungsgebieten und den Betriebsfonds fur Elementarschaden. Diese beiden Fonds bilden zu-
sammen mit dem unantastbares Stammkapital fir Elementarschaden im Betrage von 1 Mio. Fran-
ken das Kapital des NHF.

Der Betriebsfonds flir Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten hat am Bilanzstichtag mindes-
tens 2 Millionen Franken zu betragen. Weist er einen Unterbestand aus, sind die erforderlichen
Mittel wie folgt zu bilden:

1. mindestens 100'000.— Franken zu Lasten der Erfolgsrechnung des NHF;
2. Beitrag des Kantons von 100'000.— Franken.
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Der Betriebsfonds fiir Elementarschaden umfasst jenen Teil des Kapitals, der Uber das unantast-
bare Stammkapital und den Betriebsfonds fiir Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten hinaus
vorhanden ist; der Betriebsfonds fur Elementarschaden wird durch die Zuweisung eines allfalligen
Jahresgewinnes geaufnet und ist unter Vorbehalt von Art. 30 Abs. 1 HiFG zur Deckung eines all-
falligen Jahresverlustes zu verwenden.

Eigenkapitalnachweis per 31. Dezember 2025:

Unantastbares Betriebsfonds Betriebsfonds Total

Stammkapital Elementar- Hochwasser-

schaden Entlastung
Eigenkapital per 01.01.2023 1'000'000 10'296'914 2'000'000 13'296'914
Jahresergebnis 2023 79'803 79'803
Eigenkapital per 31.12.2023 1'000°000 10'376'717 2'000'000 13'376'717
Eigenkapital per 01.01.2024 1'000'000 10'376'717 2'000'000 13'376'717
Jahresergebnis 2024 -17'103 -17'103
Eigenkapital per 31.12.2024 1'000'000 10'359'614 2'000'000 13'359'614
Eigenkapital per 01.01.2025 1'000'000 10'359'614 2'000'000 13'359'614
Jahresergebnis 2025 130'933 130'933
Eigenkapital per 31.12.2025 1'000'000 10'490'547 2'000'000 13'490'547

Von Elementarschaden betroffene nattrliche und juristische Personen kénnen dem NHF einen
Antrag auf Entschadigung stellen. Die ordentlichen Vergltungsanséatze richten sich nach Art. 29
Abs. 1 HiFG. Die Auszahlungen aus dem NHF sind allerdings begrenzt. So dirfen die Schaden-
vergutungen des NHF wahrend eines Rechnungsjahres jene Summe nicht Ubersteigen, die sich
aus der Halfte des Betriebsfonds, den Abgaben der Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer
des Vorjahres sowie den Ertrdgen des entsprechenden Kapitals des Vorjahres ergibt. Reicht diese
Summe nicht aus, um die Schaden zu entschadigen, sind samtliche Schadenvergitungen des be-
treffenden Rechnungsjahres entsprechend prozentual herabzusetzen. Damit diese Gesamtbe-
trachtung auch effektiv gewahrt werden kann, werden samtliche Schadenvergiitungen grundsatz-
lich erst nach Ablauf des Rechnungsjahres ausbezahlt.

4 Grundzuge der Vorlage

Nach dem politischen Entscheid des Landrats (Riickweisung) wird der NHF als eigenstandige 6f-
fentlich-rechtliche Anstalt beibehalten.

Die restlichen Elemente, welche bereits Gegenstand der ersten Vorlage an den Landrat waren,
werden unverandert zur Verabschiedung beantragt. So werden die Struktur und die Begriffe aktu-
alisiert. Zudem werden einzelne finanzielle Mechanismen, inshesondere bei Hochwasserereignis-
sen prazisiert. Die ausgeschiutteten Leistungen und der Ausschittungsmechanismus erfahren
keine Veranderung. Die Kostentibernahme nach Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten wird
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aber neu geregelt. Weiterhin hat der NHF bei solchen Schaden die ersten 100'000.- Franken zu
tbernehmen. Anschliessend werden die Schaden bis zum gesetzlich festgelegten Entschadi-
gungsmaximum von 2 Millionen Franken hélftig durch den NHF und den Kanton getragen.

Zudem soll auch das unantastbare Stammkapital fur Elementarschaden im Betrag von 1 Million
Franken, welches dem NHF mit dem Erlass des Gesetzes vom 24. April 1977 tber die Vergutung
nicht versicherbarer Elementarschaden (Hilfsfondsgesetz, HiFG) vom Kanton im Sinne eines Do-
tationskapitals zur Verfigung gestellt wurde, aufgehoben und halftig zwischen dem Kanton und
Hilfsfonds aufgeteilt werden. Die 500'000.- Franken zugunsten des Kantons werden in die ordent-
liche Staatsrechnung uberfuhrt. Die an den Hilfsfonds Ubertragenen 500'000.- Franken sind in Zu-
kunft vorab zur Deckung von Schéden in Hochwasserentlastungsgebieten zu verwenden. Art. 14
NHFG findet erst Anwendung, wenn dieser Betrag verwendet wurde.

Aufgrund des Beschlusses, den NHF als selbstandige 6ffentlich-rechtliche Anstalt beizubehalten
und die Gesetzgebung soweit maglich an diejenige der NSV anzugleichen, wurden im Rahmen der
Uberarbeitung der Vorlage auch die Geschéftsfiilhrungs- und Aufsichtsregelungen an diejenigen
der NSV angeglichen. Neu wird der Landrat die Oberaufsicht tiber den NHF ausiiben, der Regie-
rungsrat wird zukiinftig die Aufsicht ausiiben. Neu Ubertragt der Landrat die Geschéftsfihrung des
NHF an die Geschaftsleitung der NSV direkt im Gesetz (vgl. zum Ganzen: Abb. 2 sowie die Kom-
mentare zu Art. 6 und 10 nachfolgend).

Landrat
Oberaufsicht

Regierungsrat
Aufsicht

Revisionsfirma
Revision

Verwaltungskommission
Strategische Leitung

Geschéfisleitung
Operative Leitung

(Abb. 2)

Zusammenfassend bleiben die Organisation, sowie die Beitrage und Leistungen im Kern unveran-
dert. Mit der Revision wird die Gesetzgebung aber bezlglich Begrifflichkeiten, Governance, Sys-
tematik und Finanzlogik modernisiert.

5 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Dieser Artikel verankert neu den Gegenstand des Gesetzes, welcher darin besteht, den
kantonalen Hilfsfonds zur subsidiaren Entschadigung von Schaden durch Elementar-
ereignisse zu regeln. Was gemass diesem Gesetz als Elementarereignis gilt, wird neu
in Art. 20 NHFG ausdricklich definiert.
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Art. 2

Art. 3

Art. 4

2.

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Der Zweckartikel entspricht inhaltlich dem bisherigen Art. 2 HiFG. Dieser wurde sprach-
lich aktualisiert. Wie bereits unter Ziffer 4.2 ausgefuhrt, kdbnnen heutzutage zwar fast
alle Arten von Schaden versichert werden. Das Ziel ist aber weiterhin, dass die Eigen-
tumerinnen und Eigentiimer von Liegenschaften bei Schaden an Boden und Kulturen,
die als Folgen von Naturereignissen eingetreten sind und deren Eintritt die Geschadig-
ten nicht durch zumutbare Sicherungs- und Abwehrmassnahmen verhindern konnten,
finanziell unterstitzt werden.

Aufgrund der Systematik des Zivilgesetzbuches liegen dem Inhalt des HiFG allein Lie-
genschaften zu Grunde (nicht auch in das Grundbuch aufgenommene selbstandige
und dauernde Rechte [Art. 655 Abs. 2 Ziff. 2], Bergwerke [Ziff. 3] oder Miteigentumsan-
teile an Grundstiicken [Ziff. 4]).

Das Zivilgesetzbuch fuhrt keine Legaldefinition tber den Begriff einer Liegenschaft auf.
Art. 2 lit. a der eidgentssischen Grundbuchverordnung (GBV; SR 211.432.1) um-
schreibt die Liegenschaft als Bodenflache mit gentigend bestimmten Grenzen. Damit
wird die Liegenschaft als Teil der Erdoberflache abgegrenzt, was der Intention des
NHFG entspricht, allein auf die jeweilige Grund-, Boden oder Erdoberflache abzustel-
len (vgl. Thomas Geiser / Stephan Wolf, BSK, N 6 zu Art. 655). Demzufolge wird in
diesem Erlass, in dem jeweils inhaltlich auf das unmittelbare Eigentum an Grund und
Boden abgestellt wird, der Liegenschaftsbegriff zu Grunde gelegt.

Dieser Artikel wurde angepasst. Er ersetzt den bisherigen Art. 2a HiFG. Neu sind Hoch-
wasserentlastungsgebiete den Vorschriften der Gewdassergesetzgebung (NG 631.1)
unterstellt. Die Definition von Hochwasserentlastungsgebieten wird systematisch kor-
rekt in die Gewassergesetzgebung Uberfihrt.

Organisation des Nidwaldner Hilfsfonds

Der Hilfsfonds wird weiterhin als selbstandige 6ffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener
Rechtspersonlichkeit gefuhrt. Der Artikel entspricht inhaltlich dem heute geltenden Art.
3 HIFG.

In Erganzung der heute bestehenden Regelung werden im neuen Gesetz die Organe
im Rahmen einer allgemeinen Bestimmung eingefiihrt. Neu wird die Geschéftsleitung
als Organ bezeichnet (vgl. hierzu nachfolgend die Ausfihrungen zu Art. 8 NHFG).

Die Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungskommission ent-
sprechen zum gréssten Teil unverandert dem aktuell geltenden Art. 5 HiFG.

Aufgrund der faktischen operativen Verflechtung von Hilfsfonds und NSV soll neu da-
rauf verzichtet werden, dass die Verwaltungskommission die Geschaftsleitung des
Hilfsfonds wahlt. Neu legt der Landrat im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 NHFG gesetzlich
fest, dass die Geschaftsfihrung des Hilfsfonds durch die Geschaftsleitung der NSV
wahrgenommen wird.

Zudem sollen die operativen Téatigkeiten, wie die Ausrichtung von angemessenen Teil-
zahlungen an Geschadigte bei Hartefallen wahrend des Rechnungsjahres (Art. 5
Abs. 2 Ziff. 8 HIFG) und die Zuweisung der verfiigbaren Einnahmen (Gewinn-/Verlust-
verwendung) geméss Gesetz (Art. 5 Abs. 2 Ziff. 6 HiIFG) neu durch die Geschéftslei-
tung wahrgenommen werden.

Neu legt der Landrat im Rahmen des Gesetzes fest, dass die Geschaftsfuhrung des
Hilfsfonds durch die Geschéftsleitung der NSV wahrgenommen wird. Dies entspricht
der heutigen Praxis. Bereits heute werden die Aufgaben im Rahmen der operativen
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Art. 9

Art. 10

Art. 11

Organisation der NSV wahrgenommen. Neu wird ergadnzend festgehalten, dass die
Geschaftsfuhrung nach Massgabe des Geschéftsreglements (vgl. Art. 7 Abs. 3 NHFG)
wahrzunehmen ist.

Der Abs. 3 entspricht unverandert dem bestehenden Art. 6 Abs. 2 HiFG. Obwohl sich
der Schweizerische Fonds fiir Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschaden neu
der Marke "fondssuisse" bedient, wird weiter die offizielle Firmenbezeichnung verwen-
det.

Neu wird auch die Bestimmung zur Revisionsstelle an das Sachversicherungsgesetz
(NSVG, NG 867.1) angeglichen.

Analog der Regelung im NSVG untersteht der Hilfsfonds neu der Aufsicht des Regie-
rungsrats.

Der NHF verfuigt mit der Verwaltungskommission Uber ein eigenes oberstes strategi-
sches Fuhrungsorgan. Auf operativer Stufe wird die Verwaltung jedoch bereits heute
durch die NSV wahrgenommen. Wie bereits in der ersten Vorlage werden im Rahmen
der vorliegenden Vorlage die Organisation der Anstalt analog derjenigen dem Gesetz
Uber die Nidwaldner Sachversicherung (Sachversicherungsgesetz, NSVG) ausgestal-
tet. Die Oberaufsicht tber die NHF bleibt weiterhin beim Landrat. Die Wahl der Verwal-
tungskommission und dessen Présidium sowie die Zustandigkeit zur Erteilung der Ent-
lastung der Verwaltungskommission verbleiben ebenfalls beim Landrat. Diese wird aus
gesetzessystematischen Uberlegungen neu in Art. 7 Abs. 2 NHFG geregelt.

3. Mittel des Nidwaldner Hilfsfonds

Art. 12

Art. 13-18

Art. 13

Art. 14

Das Kapital des Hilfsfonds besteht neu aus dem Betriebsfonds fur Elementarschaden
und Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten. Ein allfalliger Jahresgewinn wird die-
sem Betriebsfonds zugewiesen. Dieser dient zur Deckung eines allfalligen Jahresver-
lusts. Die Verwendung des aktuell noch bestehenden sogenannten unantastbaren
Stammkapitals wird in Art. 46 NHFG geregelt.

Die Regelungen, welche bis anhin in Art. 18 HiFG sowie Art. 17 Abs. 2 HiFG enthalten
waren, werden neu auf die Art. 13 - 18 NHFG aufgeteilt. Die Revision wird genutzt, um
die Regelungen bezlglich Falligkeit und Vollstreckbarkeit an die Systematik und die
Formulierungen des Sachversicherungsgesetzes anzugleichen.

Es hat sich gezeigt, dass die gesetzliche Moéglichkeit zur Erhebung eines Promille-An-
teils (gemessen am Wert der Grundstlicke) bei vielen Grundeigentimern zu sehr ho-
hen Abgaben flhren konnte, ohne dass ein erhdhtes Schadenpotential vorhanden
ware. Die Verwaltungskommission hat daher schon ab 2015 auf eine pauschale Ab-
gabe pro Grundeigentiimerschaft umgestellt, was sich bewahrt hat. Die Abgabe betrug
in den Jahren 2015 — 2018 jeweils 50.- Franken je Grundeigentimerschaft. Fir die
Jahre 2019 — 2021 lag der Abgabesatz bei 40.- Franken. Fir die Jahre 2022 - 2025 hat
die Verwaltungskommission aufgrund der ausreichend dotierten Reserven ganzlich auf
eine Abgabe verzichtet. Diese Revision soll nun genutzt werden, um die aktuell gel-
tende Praxis zur Erhebung eines einheitlichen Betrags klar zu verankern und den Bei-
trag pauschal auf maximal 100.- Franken pro Grundeigentiimerschaft zu beschranken.

Die Entschadigungsregelung im Fall von Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten
gemass geltendem Recht wird unter Ziff. 3.3 beschrieben. Im Rahmen der Bespre-
chungen zwischen dem Kanton, und dem NHF wurde ein neues parittisches Entscha-
digungsmodell mit Selbstbehalt erarbeitet.
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Art. 15

Art. 17

Wie bis anhin soll die Entschadigungen fur Schaden in Hochwasserentlastungsgebie-
ten absolut auf 2 Mio. Franken je Jahr beschrankt bleiben (vgl. Art. 35 Abs. 1 NHFG).
Der NHF tragt beziiglich solcher Schdaden — wie bis anhin — einen Selbstbehalt von
100'000.- Franken je Jahr. Die restliche Entschadigung wird durch den NHF und den
Kanton halftig getragen.

Zudem wird das unantastbare Grundkapital halftig zwischen dem Kanton und der NHF
aufteilt. Die an die NHF Ubertragenen 500'000.- Franken sind in Zukunft vorab zur De-
ckung von Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten zu verwenden. Art. 14 NHFG
findet erst Anwendung, wenn dieser Betrag verwendet wurde (vgl. Art. 46 Abs. 2
NHFG).

Es wird darauf verzichtet, Eigentimerinnen und Eigentimer von Liegenschaften voll-
umféanglich von der Abgabe zu befreien, wenn Teile ihrer Liegenschaft nach Art. 18
HiIFG von einer Entschadigungsberechtigung ausgeschlossen werden. Diese ist
dadurch begriindet, dass sich der Ausschluss von Entschadigungsberechtigungen in
der Praxis nie auf ganze Liegenschaften bezieht, sondern nur auf Teile davon. Eine
Ausnahme von der Beitragspflicht ist daher nicht sachgerecht und wurde in der Ver-
gangenheit auch nie angewandt.

Neu wird prazisiert, dass die Rechnungen als Verfugungen erlassen werden. Somit ist
klargestellt, dass sie als vollstreckbare Verfiigungen im Sinne von Art. 80 des Bundes-
gesetzes Uber Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) gelten. Neu wird im Gesetz zu-
dem festgelegt, dass die als Verfigung erlassenen Abgaberechnungen auch ohne Un-
terschrift gultig sind. Diese Regelung wird analog auch in anderen Bereichen mit
Massenverfligungen angewandt (Steuerrechnungen, Pramienrechnungen der NSV,
etc.).

4, Entschadigungsberechtigung

Art. 19

Art. 20-21

Art. 22

Art. 23-25

Dieser Artikel entspricht im Grundsatz unveréndert dem bisherigen Art. 11 HiFG.
Auf die gesonderte Aufzahlung der Korporationen wird im neuen Gesetzesartikel
verzichtet, da dies nicht notwendig ist. Diese sind bereits im Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1
HiFG abgedeckt und werden neu durch den Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1 NHFG erfasst.

Diese Artikel entsprechen im Grundsatz unverandert den Art. 12 und 13 HiFG. In
Art. 20 NHFG wird bezuglich der Definition von Elementarereignissen neu auf die
Sachversicherungsgesetzgebung verwiesen. Die Vollzugsverordnung zum Sach-
versicherungsgesetz (Sachversicherungsverordnung, NSVV; NG 867.11) regelt in
den 88 16 ff. bereits heute die Ereignisse und deren Schwellenwerte im Detail. In
der Praxis wurden diese Definitionen bereits bisher angewandt.

Dieser Artikel entspricht im Grundsatz dem bisherigen Art. 13a HiFG. Neu wird im
Gesetz prazisiert, dass nur Hochwasserentlastungsereignisse im Hochwasserent-
lastungsgebiet zu einer zusatzlichen Entschadigungsberechtigung fiihren.

Diese Artikel entsprechen inhaltlich unverdndert den bestehenden Art. 14-16 HiFG.
Es wurden einzig redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
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5. Ermittlung des Schadens

Art. 26-32

Art. 27

Es wurden verschiedene Anderungen und Klarstellungen gegenuiber Art. 20-26
HiFG vorgenommen, um die bestehende Praxis besser abzubilden. Die Geschéfts-
leitung des NHF ermittelt den entschadigungspflichtigen Schaden. Die Frist fur die
Schadenmeldung wurde von «zehn Tage nach dem Schadenereignis» auf «dreissig
Tage nach dessen Feststellung» erweitert. Der Vergutungsanspruch verwirkt nun
aber in jedem Fall, wenn der Schaden nicht innerhalb eines Jahres seit dem Scha-
denereignis gemeldet wird.

Die Bezeichnung «Rettungspflicht» wurde in «Schadenminderungspflicht» geéan-
dert.

6. Entschadigung

Art. 33-34

Art. 35

Art. 36

Art. 37-38

Diese Artikel entsprechen inhaltlich den Art. 28-29 HiFG.

Art. 33 regelt insbesondere die Subsidiaritat der finanziellen Leistung. Gesetzliche
Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, sowie Versicherungsleistungen ge-
hen diesen vor.

Heutzutage kdnnen fast alle Arten von Schaden versichert werden. Eine Eigentu-
merschaft mit einer Landwirtschaftlichen Versicherungsdeckung hat aber einen klei-
neren Teil des Schadens selber zu tragen, als wenn sie sich nur auf die Leistungen
des NHF abstutzt. Es besteht somit ein erheblicher Anreiz eine Versicherung abzu-
schliessen.

Gemass heutiger Regelung wurde der Betriebsfonds fur Schéaden in Hochwasser-
entlastungsgebieten gemass der Bestimmung von Art. 19 Abs. 2 HiFG gebildet. Die
Regelung stellte sicher, dass der Bestand des Fonds per Anfang Jahr jeweils 2 Mio.
Franken betrug. Zudem hielt Art. 30 Abs. 3 HiFG im Sinne einer Beschrénkung fest,
dass Vergutungen fiir Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten jahrlich héchs-
tens im Umfang der vorhandenen Mittel (des Betriebsfonds fir Schaden in Hoch-
wasserentlastungsgebieten) entrichtet werden.

An den Anspruchsvoraussetzungen fir allfallige Geschadigte soll gegentuber der
heutigen Regelung keine Veranderung vorgenommen werden. Bis anhin ergab sich
die maximale jahrliche Auszahlung fur Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten
aus den Regelungen von Art. 19 Abs. 2 und Art. 30 Abs. 3 HiIFG (2 Millionen Fran-
ken). Neu wird dies in den Art. 35 Abs. 1 geregelt. Zudem wird die bisher in Art. 19
Abs. 2 HIFG geregelte Finanzierung eines Unterbestands aufgehoben, da diese Be-
stimmung nie eine praktische Bedeutung erlangte und eine klare Trennung der Fi-
nanzierungsmechanismen von Hilfsfonds und Kanton umgesetzt werden soll. Der
NHF hat jederzeit die Moglichkeit die jahrliche Abgabe — welche in den vergangenen
Jahren ebenfalls nicht mehr erhoben werden musste (vgl. Ausfiihrungen zu Art. 13)
— kurzfristig bis zu einem Maximalbetrag von 100.- Franken zu erheben und den
Unterbestand so kurzfristig auszugleichen.

Die maximalen jahrlichen Mittel fur Gbrige Elementarschaden sind beschrankt auf die
Halfte des um 2 Millionen Franken reduzierten Kapitals des Hilfsfonds. Das bedeutet,
dass die in Art. 35 fur die Entschadigung in Hochwasserentlastungsgebieten reser-
vierten 2 Millionen Franken vor der Berechnung der zur Verfigung stehenden Mittel
abgezogen werden.

Diese Vorschriften entsprechen sinngemass den bisherigen Art. 35 und 36 HiFG
und wurden redaktionell Gberarbeitet.
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Art. 39-41

Art. 42

Art. 43

Diese Vorschriften entsprechen sinngemass den bisherigen Art. 33 - 34 HiFG und
wurden redaktionell Giberarbeitet. Neu ist die Geschéaftsleitung des NHF fiir die Ab-
wicklung der Auszahlungen zustandig. Zudem wurden die Vorschriften Gber die Ver-
wirkung und die Herabsetzung der Entschadigung mit einer Vorschrift Gber die Ver-
jahrung der Anspriiche aus dem Hilfsfonds und die Ruckzahlungspflicht erganzt.
Deren Frist betragt in Analogie zu Art. 37 NSVG gleichfalls drei Jahre.

Dieser Artikel entspricht sinngeméass dem bisherigen Art. 38 HiFG. Neu wurde des-
sen Inhalt jedoch redaktionell Gberarbeitet. Mit dieser Regelung wird sichergestellt,
dass sich der NHF unter den genannten Umsténden bei Schadigerinnen oder Schéa-
digern schadlos halten kann, wenn Liegenschaftseigentimerinnen oder -eigentimer
einen Schaden erleiden, welcher (teilweise) durch den NHF gedeckt ist. Dieser
Ruckgriff ist aber nur im Umfang Hilfsfondsentschadigung moglich.

Diese Vorschrift entspricht sinngemass dem bisherigen Art. 39 HiFG. Neu wurde
der Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

7. Rechtsschutz

Art. 44

Das Rechtsschutzverfahren nach dem NHFG unterliegt nicht dem ordentlichen Ver-
waltungsbeschwerdeverfahren des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes
(VRG, NG 265.1). Nach dessen Art. 80 ware grundsatzlich die Verwaltungsbe-
schwerde das ordentliche Rechtsmittel und damit die schriftliche Anfechtung eines
Entscheides einer unteren Verwaltungsbehdrde bei der oberen Verwaltungsbe-
horde. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr begrindet der Rechtsschutz in
diesem Erlass — dies in Analogie zur Regelung von Art. 37 NSVG — die Einsprache.
Diese stellt ein besonderes Verfahren vor den Verwaltungsbehdrden dar. Die Ein-
sprache verpflichtet gestitzt auf Art. 61ff. VRG eine Verwaltungsbehdrde, ihren an-
gefochtenen Entscheid gestitzt auf die Vorbringen der Partei erneut zu Uberprifen
und nochmals einen Entscheid in derselben Angelegenheit zu erlassen. Die Zulas-
sigkeit der Einsprache richtet sich nach der Gesetzgebung (Art. 62 VRG).

8. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 46

Das unantastbare Stammkapital flr Elementarschaden im Betrag von 1 Million Fran-
ken, welches dem NHF mit dem Erlass des Gesetzes vom 24. April 1977 Uber die
Vergltung nicht versicherbarer Elementarschaden (Hilfsfondsgesetz, HiFG) vom
Kanton im Sinne eines Dotationskapitals zur Verfiigung gestellt wurde, wird halftig
zwischen dem Kanton und Hilfsfonds aufgeteilt.

Die 500'000.- Franken zugunsten des Kantons werden in die ordentliche Staats-
rechnung Uberfihrt. Die an den Hilfsfonds tbertragenen 500'000.- Franken sind in
Zukunft vorab zur Deckung von Schaden in Hochwasserentlastungsgebieten zu ver-
wenden. Art. 14 NHFG findet erst Anwendung, wenn dieser Betrag verwendet
wurde.

5.1 Anderungen im Gewéassergesetz

Art. 38a

Gestltzt auf Art. 8 Abs. 1 des Gewassergesetzes (GewG, NG 631.1) fuhrt der Kan-
ton einen Kataster tber die Gewasser. Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 3 der kantonalen Ge-
wasserverordnung (GewV; NG 631.11) werden im Gewdasserkataster unter ande-
rem auch die Hochwasserentlastungsgebiete aufgefihrt. Als gewasserrechtliches
Instrumentarium werden die Hochwasserentlastungsgebiete jedoch nicht in der Ge-
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wassergesetzgebung selbst aufgefuhrt. Vielmehr ist es aktuell Art. 2a HiFG vorbe-
halten, zu bestimmen, was als Hochwasserentlastungsgebiet gilt — und wer die ent-
sprechenden Gebiete als solche bezeichnet. Dies ist insklinftig nicht mehr Inhalt der
Hilfsfondsgesetzgebung. Vielmehr ist dieser gesetzgeberische Teil in die Gewas-
sergesetzgebung zu Uberfiihren. Die Ausfiihrungen zu 8 2 GewV im Bericht des
Regierungsrates vom 11. Juni 2019 an den Landrat zum Gewassergesetz halten
fest, dass Hochwasserentlastungsgebiete als Versicherungsinstrument die Geneh-
migung der zugehdrigen Massnahmen sowie der Uberlagernden raumplanerischen
Massnahmen im Rahmen eines Wasserbauverfahrens nach GewG erfordern. Der
Inhalt von Art. 2a des aktuellen HiFG wird daher in Art. 38a GewG (4. Hochwasser-
entlastungsgebiete) Uberfuhrt.

Art. 159a Art. 2a Abs. 3 HiFG regelte den Bestandesschutz, der vor 2007 ausgeschiedenen
Hochwasserentlastungsgebiete, die im Rahmen der entsprechenden Baubewilli-
gungsverfahren ausgeschieden wurden. Dieser Bestandesschutz wird neu ebenfalls
in das Gewassergesetz tberfuhrt. In der neuen Ubergangsbestimmung wird sicher-
gestellt, dass diejenigen Hochwasserentlastungsgebiete, welche bis anhin ausge-
schieden wurden bestehen bleiben (beziglich der ausgeschiedenen Gebiete wird
auf RRB Nr. 128 vom 23. Februar 2016 verwiesen).

5.2 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit der Totalrevision des vorliegenden neuen Hilfsfondsgesetzes geht die Aufhebung des bisheri-
gen Gesetzes vom 24. April 1977 Uber die Vergltung nicht versicherbarer Elementarschaden
(Hilfsfondsgesetz, HiFG) einher.

53 Referendumsvorbehalt und Inkrafttreten

Es ist vorgesehen, das neue Gesetz (ohne Vollzugsverordnung) nach der Beschlussfassung durch
den Landrat aus buchhalterischen Grinden auf den Beginn des nachstfolgenden ganzen Kalen-
derjahres, mithin den 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen.

6 Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund der Tatsache, dass die Aufgabe des NHF unverandert bleibt, verandert sich die finanzi-
elle Situation in diesem Bereich nicht massgebend. Nach einem grosseren Schadenereignis in
einem Hochwasserentlastungsgebiet wird der Kanton nach Abzug des Selbstbehalts neu einen
paritdtischen Beitrag an die Entschadigung leisten.

Bezlglich der Verpflichtung der Grundeigentiimerschaften zur Leistung eines Beitrags und der An-
spruchsberechtigung geschadigter Personen hat die Gesetzesdnderung ebenfalls keine Auswir-
kungen.

Bei der Grindung des Nidwaldner Hilfsfonds im Jahr 1977 wurde diesem ein nicht antastbares
Grundkapital im Umfang von 1 Million Franken zur Verfligung gestellt, um die Aufnahme der Ge-
schéftstatigkeit zu ermdglichen. Dieses (Dotations-)Kapital ist auf Grund der Tatsache, dass der
Hilfsfonds aktuell Gber gut 12 Millionen (operatives) Kapital verfigt, nicht mehr notwendig. Dieser
Betrag wird nach Inkrafttreten der laufenden Gesetzgebungsrevision halftig dem Kanton und den
Hilfsfonds Ubertragen. Die an den NHF Ubertragenen 500'000.- Franken sind in Zukunft vorab zur
Deckung von Schéden in Hochwasserentlastungsgebieten zu verwenden. Art. 14 NHFG findet erst
Anwendung, wenn dieser Betrag verwendet wurde.

Bericht Regierungsrat vom 16. Juni 2026 15/16



Hilfsfondsgesetz, HIFG

7 Zeitplan

1. Lesung Landrat 3. Quartal 2026
2. Lesung Landrat 4. Quartal 2026
Referendumsfrist 2 Monate
Inkrafttreten 1. Januar 2027

Regierungsrat

Landammann

Dr. Othmar Filliger

Landschreiber

lic. iur. Armin Eberli

Bericht Regierungsrat vom 16. Juni 2026 16/16



	1 Zusammenfassung
	2 Ausgangslage
	2.1 Vorbemerkungen
	2.2 Erste Vorlage an den Landrat
	2.2.1 Externe Vernehmlassung
	2.2.2 Antrag der Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS)
	2.2.3 Rückweisungsbeschluss des Landrats

	2.3 Überarbeitung der Vorlage und Verzicht auf eine zweite externe Vernehmlassung

	3 Nidwaldner Hilfsfonds
	3.1 Bestehende Organisation
	3.2 Aufgabe
	3.3 Aktueller Beitrags- und Entschädigungsmechanismus

	4 Grundzüge der Vorlage
	5 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen
	5.1 Änderungen im Gewässergesetz
	5.2 Aufhebung bisherigen Rechts
	5.3 Referendumsvorbehalt und Inkrafttreten

	6 Finanzielle Auswirkungen
	7 Zeitplan

